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Vierteljährlicher Abonnements Preis
für Halle und unſere unmittelbaren
Abnehmer: 25 Sgr. Durch die reſp.

Poſt Anſtalten überall nur:
1 Thlr.

Halliſche
für Stadt

Jn der Expedition des Couriers.

Jnſerate für den Courier werden an4

genommen Jn Leipzig in derC 0 n 4 C C Buchhandlung von H. Kirchner,
O Univerſitätsſtraße, Gewandhaus Nr. 4.

Jn Magdeburg in der Creutz-
ſchen Buchhandlung,

weg No. 156.
Breite-

Zeitung
und Land.

Redakteur Dr. Schadeberg

Halle, Mittwoch den 21. April 1847.
Hierzu eine Beilage.

Deutſchland.
Berlin. Ueber die Sitzung des Vereinigten

Landtages vom 15. April tragen wir zu dem vorlaufi-
gen Berichte (in der geſtr. Nr. d. C.) Folgendes nach:

Nach der Vorleſung des Protokolls von voriger Sitzung
(durch den Secretair Abgeordn. v. Leipziger aus Bitter-
feld) bemerkte zunachſt der Abg. v. Bockum-Dolffs (aus
der weſtphal. Ritterſch.), daß in Folge des Antrages vom
Grafen Schwerin der Hr. Landtagsmarſchall, Furſt Solms-
Hohenſolms-Lich, die Frage geſtellt habe, ob die Bera-
thung einer Adreſſe ſtatthaben ſolle, von einer Dank-
adreſſe ſei bei der Frageſtellung nicht die Rede geweſen.
Dagegen behaupteten der Hr. Landtagsmarſchall, der ge-
nannte Sekretair und mehrere andere Mitglieder, es ſei der
Ausdruck Dankadreſſe gebraucht worden und wurde die-
ſer Gegenſtand von dem Landtagsmarſchall ſchließlich fur er
ledigt erklart.

Naächſtdem erhielt der Abgeordn. v. Saucken (aus der
preuß. Ritterſch.) das Wort, um eine Beſchwerde daruüber
anzubringen, daß der vorlaäufige unvollſtandige Bericht der
Allg. Preuß. Zeitung über die erſte Sitzung vom 12. April
dort als ein amtlicher bezeichnet worden ſei. Der Landtags-
marſchall ſowohl, wie der Königl. Kommiſſarius, Staats
miniſter v. Bodelſchwingh, gaben hieruüber erlaäuternde
und beruhigende Erklarungen, indem bei der damals noch
vorhandenen Ungewißheit, wann die ſtenographiſchen Berichte
erſcheinen konnten, man mit dem Berichte gerade über die
erſte Sitzung das Land vielleicht mehrere Tage lang nicht
habe warten laſſen wollen. Fortan ſollen nun die ſtenogra-
phiſchen Berichte erſcheinen.

Der Abg. Hanſemann (aus Aachen) bemerkte, daß es
nur wuünſchenswerth ſei, in einem wenn noch ſo ſumma-
riſchen Protokolle doch in weſentlichen Dingen materiell voll
ſtandig zu referiren. Der Graf Schwerin habe eine Adreſſe
beantragt, welche nicht nur Dank gegen den König, ſondern
auch Bedenken ausſprechen ſolle.

Graf Schwerin erklarte darauf Folgendes:
Was ich beantragt habe, war allerdings eine Dank-Adreſſe dies

ſchließt aber nicht aus, daß darin auch Bedenken ausgeſprochen werden

können. Jch für meine Perſon bin vollſtändig befriedigt, obgleich ich
gehört habe, daß der Marſchall in der vorigen Sitzung eine Dank- Adreſſe
zur Frage geſtellt hat; ich habe aber darüber geſchwiegen, weil ich der
Meinung bin daß die Abſtimmung vollſtändig mit meinem Antrage in
Einklang war. Jch habe auch in dem Ausdrucke der „Allg. Preuß.
Ztg.“ nichts gefunden, was im Widerſpruche mit dem, was hier ver-
handelt worden iſt, geſtanden hätte.

Der Abg. v. Bockum-Dolffs ſprach ſchließlich ſeine
Verwahrung gegen den erwahnten vorlaäufigen Bericht der
Allg. Preuß. Zeitung aus, worauf der Landtagsmarſchall an
den Abg. v. Beckerath (aus Erefeld) das Erſuchen richtete,
als Referent der Adreſſe-Commiſſion den von dieſer ange-
nommenen Entwurf der Adreſſe auf die Thronrede vorzu-
tragen.

Der Abg. v. Beckerath verlas den (in der geſtr. Nr.
d. E.) mitgetheilten Entwurf.

Sofort erhob ſich der Konigl. Kommiſſarius, Staats
miniſter v. Bodelſchwingh, mit folgenden Worten:

Es iſt in keiner Weiſe meine Abſicht, mich in die De-
batte miſchen zu wollen, welche eben eröffnet werden ſoll, um
dem Jnhalt, der Form oder dem Ausdrucke der Dank- Adreſſe,
oder der Dank und Beſchwerde- Adreſſe (wie Sie ſolche nen-
nen wollen), welche Sie in Begriff ſind, an Se. Majeſtät den König
zu richten vorzugreifen. Jn dem Entwurf aber, welchen Jhre Kom-
miſſion vorgelegt hat, findet ſich ein bedeutender Paſſus, welcher mir
die Pflicht auferlegt, Aufklärungen zu geben, die theils rechtlicher, theils
faktiſcher Art ſind. Jch glaube dieſe Aufklärungen nicht allein in mei-
nem, ſondern auch im Namen aller Räthe der Krone geben zu müſſen,
welche Se. Majeſtät der König berufen hatte, ihm bei Vollendung ſei-
nes großen legislatoriſchen Werkes beizuſtehen. Jch meine denjenigen
Theil des Adreß-Entwurfs, welcher eine Verwahrung gegen vermeint-
lich verletzte Rechte enthält. Jch bekenne, daß die Räthe der Krone
die Frage: ob eine noch nicht geſchaffene Körperſchaft andere Rechte
beſitzen könne, als diejenigen welche aus den Geſetzen hervorgehen,
welche ſie ins Leben gerufen, nicht erwogen, weil ſie niemals zur Spra-
che gekommen iſt. Jch bemerke weiter, daß die Räthe der Krone die
Frage ob der Geſetzgeber verpflichtet ſei, in Beziehung auf den nicht
ausgeführten Theil älterer Geſetze bei dem neuen Werke ſich genau und
buchſtäblich an die Andeutungen der alten Geſetze zu halten, gleichfalls
unerwogen geblieben iſt. Wir ſind aber auch nicht in dem Fall gewe-
ſen, dieſe Frage erörtern zu müſſen weil wir der Ueberzeugung wa-
ren, daß es räthlich und nützlich ſei, die Andeutungen des früheren Ge-
ſetzgebers in dem neuen Werke auf das treuſte und vollſtändigſte
zu erfüllen. Jn dieſer Vorausſicht, in dieſer Abſicht haben wir Sr.
Majeſtät dem Könige unſeren Rath ertheilt; und als meine Kollegen
und ich die Geſetze kontraſignirten, haben wir Alle einſchließlich des



jenigen unter uns, welcher bereits bei Abfaſſung des Geſetzes vom 17.
Januar 1820 thätigen Antheil genommen, und einſchließlich der drei
Herren Juſtiz- Miniſter die pflichtmäßige Ueberzeugung ausſprechen kön
nen, daß keine Verletzung der früheren Verſprechungen irgendwie in
dem neuen Geſetze enthalten ſei. Dieſe Zuſicherung haben wir Sr. Ma
jeſtät pflichtmäßig unſerem Eide gemäß gemacht. Die hohe Verſamm-
lung wird es gerecht finden, wenn wir uns überraſcht fühlen, jetzt in
dieſem Entwurfe mit einemmale eine Reihe von Punkten aufgeſtellt zu
finden, wodurch die hohe Verſammlung eine Verletzung des beſtehenden
Rechtszuſtandes in demſelben zu finden glaubt.

Jch gehe auf die einzelnen Punkte über. Die Ausführung des
unvollendeten Theils des Geſetzes vom 17. Jan. 1820 mußte ein Haupt-
gegenſtand der neuen Geſetzgebung ſein ſie iſt deshalb in allen Jnſtan-
zen auf das allergenaueſte, reiflichſte und beſte erwogen. Dabei kam
natürlich zunächſt die Bedeutung der Worte dieſes Geſetzes in Frage,
welche beſagen, daß nur unter Zuziehung und unter Mitga-
rantie der künftigen reichsſtändiſchen Verſammlung neue Darlehne auf-
genommen werden können. Es fragte ſich: was heißt Zuziehung und
Mitgarantie? iſt Zuziehung gleichbedeutend mit Einwilligung? Zuzie-
hung und Einwilligung ſind gewiß ſehr verſchiedene Begriffe. Zuziehung
involvirt nichts weiter als Kenntnißnahme und Mitwirkung. Einwilli-
gung involvirt nothwendig ein Veto. Man konnte weiter fragen: Jſt
unter Zuziehung und Mitgarantie eine Einwilligung verſtanden? Dann
würde nun aber bejahenden Falles die weitere Frage aufgeſtellt werden
müſſen warum iſt dann nicht einfach das Wort Einwilligung,
Zuſtimmung gewählt? Zur Schlichtung dieſer Zweifel hätte man ra-
then können, in das neue Geſetz genau und pünktlich die Worte des
älteren Geſetzes aufzunehmen. Einmal wäre dadurch aber die Ungewiß-
heit der Gegenwart nur auf die künftige Praxis hinausgeſchoben, ande-
rerſeits überhob uns ein ausdrücklicher Befehl des Königs eines jeden
Bedenkens, indem Se. Majeſtät zu befehlen geruhten, daß das neue
Geſetz deutlich und unumwunden die Regel ausſprechen ſolle, daß zu
neuen Darlehnen die Zuſtimmung der Stände- Verſammlung nothwen-
dig ſei, mit anderen Worten daß keine neuen Schulden ohne Zuſtim-
mung der Stände gemacht werden könnten. Aber eine Ausnahme war
nöthig. Es wird keiner großen Ausführung bedürfen, um die hohe
Verſammlung zu überzeugen, daß in Kriegsfällen durch feindliche Jn-
vaſionen ein Zuſtand herbeigeführt werden kann, wo es unmöglich iſt,
daß eine reichsſtändiſche Verſammlung, ſie beſtehe aus 600 oder 400
Perſonen oder aus welcher größeren Zahl immer, vorher Zuſammenbe-
rufen werden kann, um die Geldmittel zu beſchaffen, von welchen viel-
leicht die Exiſtenz des Vaterlandes abhängt. Es iſt eben ſo wenig zu
bezweifeln, daß koſtbare Rüſtungen unerläßlich nöthig werden können,
die nicht durch Zuſammenberufung einer ſolchen Verſammlung zu einem
europäiſchen Geheimniß gemacht werden dürfen. Deshalb war es uner-
läßlich, wenn das Geſetz nicht in einer Weiſe eingeführt werden ſollte,
die dem Vaterlande Verderben brächte, daß ein Modus aufgefunden
wurde, um in dieſem Falle das Geſetz mit dem Wohle des Vaterlandes
in Einklang zu bringen. Dieſen glaubt das Staats- Miniſterium gefun-
den zu haben, in dem Auswege, den Sie Alle kennen, der in dem Ge-
ſetz vom 3. Februar d. J. enthalten iſt. Es iſt darin ein ſehr enger
Ausſchuß der hohen Verſammlung konſtituirt es iſt beſtimmt genau nach
dem Worte des Geſetzes daß dieſer in ſolchen Nothfällen zugezogen wer
den ſoll, und daß auf dieſe Weiſe die ihn konſtituirende große ſtändi-
ſche Verſammlung eine Mitwirkung erhalte. Es iſt aber keinesweges
darin geſagt, daß dieſer enge Ausſchuß die Zuſtimmung der großen Ver-
ſammlung ergänzen ſolle denn ſonſt würde das Wort Zuſtimmung auch
in dieſem Falle gebraucht worden ſein ſondern es iſt nur geſagt, daß
dieſer enge Ausſchuß (der Deputation für das Staatsſchuldenweſen) zu
gezogen werden ſoll, damit er Kenntniß erhalte, ſo von der Noth
wendigkeit des Darlehns, wie von der ökonomiſchen Beſchaffung deſſel
ben und in der großen Stände-Verſammlung, die berufen werden ſoll,
ſobald die Umſtände es geſtatten damit die Regierung Rechenſchaft gebe
über Nothwendigkeit und Verwendung des Darlehns, das Organ ſei,
Zeugniß abzulegen über die Art, wie die Regierung gehandelt. Jn die-
ſem Sinne iſt dieſer Jnſtitution gedacht. Es iſt allerdings nur die Zu-
ziehung durch eine ſehr kleine Corporation vorgeſchrieben, allein dies
war nöthig, weil mit einer großen Corporation in einem ſolchem Falle
nicht zu verhandeln wäre. Auf dieſe Weiſe iſt dem Befehl Sr. Maje-
ſtät des Königs genügt, es iſt in dem Falle das Geſetz vom Jahre 1820
auf das breiteſte zu Gunſten der Stände erklärt, wo es ohne Gefahr
für das Vaterland geſchehen konnte wo dies aber ohne Gefährdung
nicht geſchehen konnte, da mußte allerdings die engſte Jnterpre-
tation eintreten, aber auch dieſe blieb in Uebereinſtimmung mit
dem Geſetz. Keiner, dem ein preußiſches Herz im Buſen ſchlägt, kann
eine Ausführung des Geſetzes wünſchen, die das Vaterland in Gefahr
bringen möchte, und wenn ich ſage, Keiner, dem ein preußiſches Herz
im Buſen ſchlägt, ſo heißt das: Keiner in dieſer Verſammlung.
Wenn aber die hohe Verſammlung einen anderen beſſeren Weg zu
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bezeichnen vermag, welcher vereinbar mit unſeren Jnſtitutionen daß
Geſetz vom 17. Januar 1820 mit dem Geſetz vom 3. Februar d. J. in
Uebereinſtimmung bringt, ohne das Vaterland zu gefährden, ſo kann
ich im Voraus die Verſicherung geben, daß die Regierung ihn mit Freu-
den betreten wird, denn dazu haben Se. Majeſtät Sie berufen das
ihm guter Rath zu Theil werden möge es muß aber, ich wiederhole es,
ein Rath ſein, der vereinbar iſt mit unſeren Jnſtitutionen und verein-
bar mit der Wohlfahrt des Vaterlandes. (Bravo.) (Jch bitte meine
Herren ein für allemal, rühmen Sie mich nicht, ich trete nicht auf,
um Bravo'“s zu erhalten ſondern ich trete auf, um zu reden, was aus
meinem innerſten Herzen kommt.)

Die zweite Ausſtellung die gemacht worden iſt, iſt die daß die
Zuſtimmung der ſtändiſchen Verſammlung für ſolche Darlehne erfolgen
ſolle, für welche das geſammte Eigenthum des Staates
verpfändet iſt. Jch muß es bekennen, daß erſt, nachdem das Ge-
ſetz längſt vollzogen war, ich aus Pamphleten und Zeitungen den böſen
Sinn entnommen habe, den man dieſen Worten unterlegen könnte. Jch
habe auch in außerpreußiſchen Zeitungen gefunden, daß es nichts weiter
bedürfe, als daß eine einzige Domaine ausgenommen ſei von der
Verpfändung, um jedes Darlehn ohne ſtändiſche Zuſtimmung zu kon-
trahiren. Jch glaube nicht, daß Jemand von Sr. Majeſtät dem Kö-
nige oder Seiner Regierung eine ſo üble Meinung haben könne, daß
man ſich hinter einen ſo ſchlechten Kunſtgriff verſtecken und die ſtändiſchen
Rechte verkümmern wolle. Jn unſeren Sinn iſt es, das betheure ich,
nicht gekommen. Es ſind im neuen Geſetze genau die Worte des H. 3
des Geſetzes vom Jahre 1820 gebraucht worin es heißt: „die Darlehne,
wofür ſämmtliche Staats- Einnahmen verpfändet ſind ſie ſtehen
aber allerdings in einem etwas anderen Zuſammenhange, ſo daß ſie die
neue Faſſung nicht völlig rechtfertigen und ich gebe es zu, daß eine ſo
ſchlimme Jnterpretation des neuen Geſetzes möglich ſei aber noch ein
mal, ſie iſt nie in unſeren Sinn gekommen. Die Sache iſt vielmehr
die: Zwiſchen Verwaltungs-Schulden und eigentlichen Staats- Anleihen
beſteht ein weſentlicher Unterſchied. Unſere Finanz- Verwaltung iſt viel
leicht die einzige größerer Staaten welche keine ſchwebende Schuld
hat; wir bezahlen unſere Ausgaben aus wirklich vorhandenem Gelde,
ſo iſt es von der Weisheit des hochſeligen Königs Majeſtät eingerichtet
und fortgeführt. Aber auch bei der vorſichtigſten Verwaltung iſt es mög-
lich, daß Fälle vorkommen, wo mäßige Geldſummen zur Beſtreitung
augenblicklichen Bedürfniſffes für kurze Zeit angeliehen werden müſſen
das nennt man Verwaltungsſchulden. Wenn alſo beiſpielsweiſe im Mo
nate Februar eine Million fehlt, von der man weiß, daß ſie im März
abgetragen werden kann, ſo würde ohne eine ſolche oder ähnliche Klau-
ſel nach den Beſtimmungen des Geſetzes der Finanz-Miniſter, wenn man
ſie verbotenus und strictissime nehmen wollte, die große Stände-Ver-
ſammlung befragen müſſen (Sie werden mir die Beantwortung der
Frage erlaſſen), ob dies wünſchenswerth, ob es zuläſſig fei. Vor die-
ſer Nothwendigkeit ſollte die Klauſel des Geſetzes ſchützen können. Einen
anderen Sinn ſollte ſie nicht haben. Möchte aber die hohe Stände-Ver-
ſammlung eine beſſere Garantie für dieſe Jnterpretation verlangen als
mein Wort geben kann ſo mache ich mich verbindlich, daß Se. Maje-
ſtät der König ſolche auf eine Weiſe geben werde, die jeden Zweifel
umſtößt.

Jch komme jetzt auf die Bemerkung über die Domainen die in
dem Adreß- Entwurf ſteht. Jch bekenne, daß ich ſie nicht ganz verſtehe.
Weder im Geſetz vom Jahre 1815, wenn man überhaupt dahin zurück-
gehen will, noch in dem vom Jahre 1820 oder 1823, ſind einer künfti-
gen reichsſtändiſchen Verſammlung in Beziehung auf Domainen beſon-
dere Rechte zugeſichert worden, und im Geſetz vom 3. Februar 1847
ſind die Verhältniſſe der Domainen nicht im leiſeſten veräandert. Alle
rechtlichen Beziehungen welche in Anſehung auf Verwaltung Verwen-
dung und Veräußerung der Domainen beſtehen ſind durch dieſes Geſetz
nicht durch einen Hauch berührt; wenn alſo die Geſetze von 1815, 1820
und 1823 den künftigen Ständen keine beſonderen Rechte in Bezug auf
Domainen verheißen, wenn das neue Geſetz die Domainen gar nicht
berührt, ſo weiß ich nicht, woher ein Recht entnommen werden könnte,
noch wie es gekränkt ſein ſollte. Glaubt die hohe Stände- Verſamm-
lung daß ſie nach ihrer jetzigen Stellung einen beſonderen Einfluß auf
die Domainen- Verwaltung haben müſſe, ſo würde dies einen Antrag,
einen Wunſch, eine Bitte veranlaſſen können aber wegen eines ſolchen
erſt zu formirenden Antrages kann man doch keine Verwahrung einle-
gen. Es iſt möglich, daß ich die Stelle des Adreß- Entwurfs nicht rich
tig verſtanden habe, aber ich kann ihr keine andere Deutung geben.

Jch erwähne jetzt des vierten Verwahrungspunktes, welcher aus
dem Geſetz vom Jahre 1823 entnommen iſt. Dieſes beſtimmt, daß, ſo
lange keine allgemeine Stände- Verſammlungen da ſind, die Provinzial
Stande allgemeine Geſetze berathen ſollen es beſtimmt ferner: wann
eine Zuſammenberufung der allgemeinen Stände erfor-
derlich ſein wird, „zund wie ſie dann aus den Provinzial
Ständen hervorgehen ſollen, darüber bleiben Uns di
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weiteren Beſtimmungen vorbehalten. Nach dieſen Beſtim
mungen war, wenn Se. Majeſtät auch jedes Wort für Sich verbind-
lich hielten, für Sie keine weitere Verpflichtung vorhanden, als die
allgemeine Stände Vertretung aus den Provinzial-Landtagen zu berufen,
ſobald Sie es für nöthig hielten. Wie ſie daraus hervorgehen ſollte,
war der Allerhöchſten Weisheit vorbehalten. Der König konnte, wie
Er es gethan die Provinzial Landtage in ihrer Geſammtheit berufen,
Er konnte aber auch jede beliebige Fraction aus ihnen entnehmen, ohne
daß Jemand behaupten könnte, das Geſetz ſei verletzt. Er hat Sie,
meine Herren in die große Verſammlung berufen und hat ihr den
vollen Genuß nicht nur der verheißenen Attributionen der künftigen
Reichsſtände, ſondern auch weit darüber hinaus Rechte gegeben, welche
niemals verheißen waren. Jn keiner früheren Verheißung war von
einem Steuer-Bewilligungsrechte, immer nur von ſtändiſchen Be
rathungen die Rede. Eben ſo iſt in keiner von dem Petitionsrecht ge
ſprochen beide wichtigen Rechte haben Se. Majeſtät der Verſammlung
aus freier Entſchließung beigelegt. Allerhöchſtdieſelben haben aber
für erforderlich gehalten diejenigen Theile der Functionen der Central-
Verſammlung welche ſich nach Jhrer Anſicht und derjenigen der Räthe
der Krone in einer ſo großen Verſammlung ſchwer bewaältigen laſſen,
der Regel nach einer aus ihr hervorgehenden kleineren Verſamm-
lung zu übertragen. Se. Majeſtät der König wären in Jhrem vollen
Rechte geweſen wenn Sie dieſe kleine Verſammlung für eine reichs
ſtändiſche erklärt und fie in den Vollgenuß derjenigen Rechte einge-
ſetzt hätten welche der großen Verſammlung beigelegt iſt. Konnte aber
der kleineren Verſammlung (den Ausſchüſſen) das Ganze gegeben wer-
den, ſo kann in der konkurrirenden Verleihung eines Theiles dieſer
Rechte keine Rechtsverletzung liegen. Es handelt ſich hier nur von einer
Nützlichkeits-Frage, von keiner Frage des Rechts. Jſt aber dies
anerkannt, ſo erledigt ſich auch die angeregte Frage über die Perio-
dizität dahin, daß eine Central- Verſammlung vorhanden iſt, welche
in regelmäßig wiederkehrenden Perioden die durch das Geſetz vom Jahre
1820 der Haupt- Verwaltung der Staats- Schulden vorgeſchriebene Rech-
nungslegung abzunehmen hat. Weiter verlangt das Geſetz nichts, und
in Beziehung auf den Rechtspunkt iſt dieſes daher erfüllt. Ob dieſe Art
der Erfüllung die beſte ſei, davon handelt es ſich hier nicht, denn die
Frage der Nützlichkeit liegt nicht vor. Eben ſo wenig aber kann ich
eine Rechtsverletzung in der Beſtimmung zugeſtehen, daß die Provin-
zial-Stände auch fortan in einzelnen Ausnahme-Fällen über allgemeine
Geſetze ſollen berathen können. Das Geſetz vom 5. Juni 1823 ſagt:
So lange keine allgemeine Stände- Verſammlung gebildet iſt, ſollen die
Provinzial-Stände das Recht haben auch über allgemeine Landesgeſetze
zu beſchließen. Daraus folgt doch nach der geſunden Logik nur, daß,
nachdem eine gemeinſame Stände- Verſammlung geſchaffen iſt, die Pro
vinzial-Stände keinen Anſpruch mehr darauf haben. Ob aber Se. Maj.
der König ihnen das konkurrirende Recht laſſen wollte oder nicht, das
war ein Recht der freien Entſchließung, wie es nur eines geben kann.
Hiermit iſt die Reihe der Verwahrungs- Punkte beſchloſſen.

Jch glaube, meine und meiner Kollegen Anſicht, daß kein beſte-
hendes Geſetz irgendwie verletzt ſei, genügend nachgewieſen zu haben.
Sollte aber die hohe Verſammlung ſollten einzelne Glieder derſelben da
durch nicht überzeugt ſein, glauben dieſelben Rechte aus anderen Ge-
ſetzen ableiten zu können, als wodurch die jetzige Stände Verſammlung
ins Leben gerufen iſt, ſo ſteht es ſelbſtredend frei, die Bedenken im ge
ſetzmäßigen Wege, d. h. im Wege der Petition oder der Beſchwerde, an
den Thron zu bringen und Se. Majeſtät um Abhülfe zu bitten. Dies
wäre nach meiner Ueberzeugung der geſetzmäßige Weg; ob Sie die
ſen Weg einſchlagen oder Jhre Wünſche durch eine Verwahrung in der
Adreſſe niederlegen wollen das muß ich Jhrem Ermeſſen überlaſſen, da
mir, wie ich Eingangs erwähnt, keine Einmiſchung zuſtand, wohl aber
die Pflicht der Aufklärung oblag.

Abgeordneter v. Beckerath: Wenn ich dem ſo eben vernomme-
nen Vortrag des Königlichen Herrn Kommiſſarius Punkt fur Punkt
zu folgen ſuche, ſo wird mir dieſes Verfahren zugleich die beſte Ge
legenheit geben den Gedanken darzulegen von welchem der Aus-
ſchuß bei Abfaſſung des Entwurfs geleitet wurde. Der Herr Mini-
ſter hat die Frage unerörtert gelaſſen, inwiefern die Krone ſich gegen
den nicht ausgeführten Theil des Geſetzes vom 17. Januar 1820 ver
bindlich erachte. Jch werde alſo auch darauf weiter nichts zu bemer
ken, ſondern nur einfach auf die von Sr. Majeſtät dem hochſeligen
König in dem Geſetze ſelbſt ausgeſprochene Erklärung hinzuweiſen
haben daß die Beſtimmungen dieſes Geſetzes unwiderruflich ſeien.
Der Herr Miniſter hat den Sinn des Wortes „„Mitgarantie“ in
Frage geſtellt ohne übrigens aus dem Zweifel irgend etwas Mate-
rielles herzuleiten. Die große Wichtigkeit der Verhandlung, in der
wir uns befinden, und die Bedeutung, die ſich an dieſes eine Wort
knüpft, macht es mir zur Pflicht, daran zu erinnern, daß „Mitga
rantie“ unmöglich etwas Anderes heißen kann, als Zuſtimmung
denn wenn die Stande aufgefordert werden, eine Anleihe zu garan

tiren, ſo hängt es von ihnen ab, dieſe Garantie zu leiſten oder ab
zulehnen, in dem erſteren Falle geben ſie ihre Zuſtimmung in dem
zweiten verweigern ſie dieſelbe. Welche Jnterpretation auch dem
Wort „Zuziehung“ Sren werden möge, das Wort „Mitgarantie“
hat keinen anderen Sinn, als Zuſtimmung. Dieſe Beſtimmung des
Geſetzes vom 17. Januar 1820 mit denjenigen Rückſichten zu verein
baren, welche die Regierung auf die Wohlfahrt des Vaterlandes in
drangvollen Augenblicken des Krieges zu nehmen hat, iſt eine Auf
gabe, deren Wichtigkeit nicht verkannt werden kann, und wenn ſei-
tens der Krone ein Vorſchlag zu ihrer Löſung den Ständen gemacht
werden ſollte, ſo wird derſelbe gewiß eine willige Aufnahme finden.
Jch kann nicht umhin, bei dieſer Gelegenheit auf den großen Vor
theil hinzuweiſen, den das Zuſammenwirken der Regierung mit den
Ständen hat. Wenn wichtige Entſcheidungen zu treffen ſind, ſo wird
durch die vorherige Beraryung mit den Ständen ein beklagenswer-
ther Fall, wie er uns jetzt vorliegt, vermieden werden konnen. Wie
erfreulich auch die Erklärung des Herrn Landtags Kommiſſars war,
ſo wird doch dadurch, nach meiner Anſicht, die Stände- Verſammlung
ſich nicht derjenigen Pflicht entbunden fühlen können, die ſie gegen
ihre Kommittenten hat, nämlich das Recht des Landes ſo lange zu
wahren, bis dem neuen Geſetze gegenüber dieſes Recht durch die Ge
ſetzgebung ſelbſt wiederhergeſtellt iſt. Dieſelbe Bemerkung trifft auch
den Punkt in dem Geſetze vom 3. Februar 1847, nach welchem nur
diejenigen Anleihen an die Mitgarantie der Stände geknupft ſind,
fur die das geſammte Staatsvermögen zur Sicherheit geſtellt wird.
Auch hier iſt durch den Herrn Landtags Kommiſſar eine Ausſicht zur
Verſtändigung mit der Regierung eröffnet worden und gewiß wird
die Stände Verſammlung eine desfallſige authentiſche Erklärung mit
Befriedigung empfangen. Was die Domainen betrifft, ſo hat der
Ausſchuß geglaubt, durch die betreffende Stelle in der Adreſſe ſeine
Anſicht hinreichend auszudrücken. Es ſei mir erlaubt, ſie hier wei
ter zu entwickeln. Bei der Mitgarantie von Anleihen, bei der Zu
ſtimmung zu Handlungen welche den Staat belaſten, kommt es we-
ſentlich auf den Beſtand des Staats Vermögens, auf die Maſſe, auf
den Ertrag der vorhandenen Domainen an. Die Verpflichtung, wel
che die Stände bei der Mitgarantie von Anleihen übernehmen, haängt
alſo mit einem beſtimmten Zuſtande auf das innigſte zuſammen.
Wird dieſer Zuſtand, der die Bedingung ihres Handelns bildet, ohne
ihre Mitwirkung alterirt, ſo iſt die Vorausſetzung, unter welcher ſie
die Anleihe bewilligten, aufgehoben und ihnen gleichſam der Boden
unter den Füßen weggenommen. Jch will mich nicht in die Ent
wickeluug der ſtaatsrechtlichen Beſtimmungen vertiefen, die in unſe-
rem Lande eben ſo wenig wie in den anderen deutſchen Staaten feh-
len Beſtimmungen, nach welchen die Domainen als Staats Ver
mögen zu betrachten ſind, und nach welchen die Verfügung darüber
in verſchiedener Weiſe an die Mitwirkung der Stande gebunden iſt.
Die einzige Betrachtung genügt, daß eine Mitgarantie von Anleihen,
die Betheiligung an der Vermehrung der Staatsſchuld, in dem in
nigſten Zuſammenhange mit dem aktiven Staats Vermögen ſteht,
daß mithin die Staände, wenn ſie dem Lande eine Verpflichtung auf-
erlegen ſollen, auch verſichert ſein muſſen, daß die vorhandenen Ak
tiva, aus welchen theilweiſe die Mittel zur Verzinſung und allma
ligen Abloſung fließen, in demſelben Zuſtand bleiben, in welchem ſie
bei der Handlung der Stande ſich befanden. Jn dem Vortrag des
Königlichen Herrn Kommiſſars wurde ferner hervorgehoben, daß die
Krone in dem Geſetz vom 5. Juni 1823 ſich ausdrücklich vorbehalten
habe, die allgemeine Stände Verſammlung in der der Krone ange
weef ſcheinenden Weiſe aus den Provinzial Staänden hervorgehen
zu laſſen.

Dieſes Recht iſt unbeſtritten. Die Krone hat es ausgeubt, in
dem ſie den Vereinigten Landtag errichtete. Es wurde darauf hin-
gedeutet, daß die nach den früheren Geſetzen zu bildende reichsſtan-
diſche Verſammlung durch die Geſetze vom 3. Februar 1847 gleich
ſam in drei verſchiedene Körperſchaften getheilt worden ſei. Der
Zulaſſigkeit dieſer Eintheilung muß ich widerſprechen. Einmal iſt der
Begriff einer reichsſtändiſchen Verſammlung ein einheitlicher untheil-
barer, zum Anderen aber hat es nicht in der Abſicht des Geſetzge-
bers gelegen, eine ſolche Theilung zu bewirken. Es heißt in dem
Patente vom 3. Februar d. J. 9. 3: Dem Vereinigten Landtag
und in deſſen Vertretung dem vereinigten Ausſchuß übertragen
Wir u. ſ. w.“ Alſo iſt auch nach dem Ausſpruch des Geſetzgebers
ſelbſt der Vereinigte Landtag allein als die in den früheren Geſetzen
vorgeſehene reichsſtändiſche Verſammlung anzuſehen. Der Landtags-
Kommiſſar deutete darauf hin, daß in dem angefuührten früheren Ge
ſetze ein Anſpruch auf das Petitionsrecht nicht begründet, aber den-
noch dem Vereinigten Landtage reſp. den vereinigten Ausſchuſſen das
Petitionsrecht zuerkannt ſei. Meine Herren! Das Petitionsrecht iſt
ein Recht, ohne welches die Exiſtenz einer Landes Vertretung nicht
gedacht werden kann. Nicht allein aber als Vernunft Anſpruch, ſon



dern auch als ein aus dem poſitiven Geſetz herzuleitender Rechts
Anſpruch ſteht dem Landtage das Petitionsrecht zur Seite. Die
Bundes-Akte ſichert allen deutſchen Staaten eine landſtändiſche Ver
faſſung zu, von einer landſtandiſchen Verfaſſung iſt das Petitions
recht unzertrennlich, und es würde nicht ſchwer werden darzuthun,
daß es von keiner deutſchen Verfaſſung jemals ausgeſchloſſen war.
Was nun die Vorlage der allgemeinen Geſetzentwürfe an die Pro
vinzial- Landtage betrifft, ſo hat es nicht in der Abſicht des Aus-
ſchuſſes gelegen, der Krone das Recht zu beſtreiten, von den Pro-
vinzialLandtagen Beirath auch zu den allgemeinen Geſetzen zu ver-
langen. Die Abſicht war aber dahin gerichtet, auszudruücken, daß,
nachdem eine allgemeine Stände- Verſammlung errichtet iſt, dieſe
Verſammlung auch der Eentralpunkt der Mitwirkung des Volkes
bei der Geſetzgebung ſei. Man erkannte, daß wenn diejenigen Ent-
wuürfe, die den ganzen Staat, die allgemeinen Landes Jntereſſen
vetreffen, nicht regelmäßig von dem einen zur Landesvertretung beru-
fenen Körper berathen werden, wenn vielmehr dieſe Entwurfe bald
dem Vereinigten Landtage, bald dem vereinigten Ausſchuß, bald. den
Provinzial Ständen zur Berathung vorgelegt werden, alsdann nicht
nur dasjenige fehlt, was der Begriff einer landſtändiſchen Verfaſſung
erfordert, ſondern auch eine geordnete Mitwirkung des Volkes bei
der Geſetzgebung nicht ſtattfindet. Auf dieſer geordneten Mitwirkung
aber beruht der Segen, den eine landſtandiſche Verfaſſung gewahrt,
und er tritt erſt ein, wenn eine regelmäßige periodiſche Einberufung
der Stande Verſammlung feſtgeſtellt iſt. Das Geſetz vom 17. Ja-
nuar 1820 ſagt mit einfachen und unzweideutigen Worten, daß die
Staatsſchulden-Verwaltungs Behörde der reichsſtaändiſchen Verſamm-
lung allj a hrlich Rechnung abzulegen verpflichtet iſt. Das Recht
des Vereinigten Landtags in ſeiner Eigenſchaft als reichsſtandiſcher
Verſammlung alljahrlich einberufen zu werden, geht unzweifelhaft
aus dieſer Beſtimmung hervor. Eine andere Frage iſt diejenige der
Zweckmäßigkeit. Wenngleich die periodiſche Einberufung unbedingt
erforderlich iſt, ſo kann zugegeben werden, daß hinſichtlich des Zwi-
ſchenraums abweichende Meinungen beſtehen. Meine Ueberzeugung
von dem Rechte aber iſt durch die Bemerkungen des Herrn Land-
tags Kommiſſarius nicht erſchüttert worden. Zwar ſoll der Verei-
nigte Ausſchuß periodiſch verſammelt werden, allein, wie ich bereits
andeutete der vereinigte Ausſchuß iſt nicht die reichsſtaändiſche Ver-
ſammlung, ſondern nur eine ohne ihre Zuſtimmung angeordnete Ver-
tretung derſelben. Der provinzialſtändiſche Charakter des vereinig-
ten Ausſchuſſes wie ihn das Geſetz, durch welches er in das Daſein
gerufen wurde, feſtgeſtellt hat, macht es unmöglich, ihn als eine
reichsſtaändiſche Verſammlung anzuſehen. Jch erlaube mir, aus dem
Geſetz vom 21. Juni 1842, die vereinigten Ausſchüſſe betreffend, die
hier in Betracht kommenden Stellen vorzutragen. Der 8. 2 dieſes
Geſetzes lautet:
Z. 2. Die verfaſſungsmäßige Wirkſamkeit der Provinzialſtande, wie

ſolche durch den Art. III. des allgemeinen Geſetzes vom 5. Juni
1823 vorgeſchrieben iſt, erleidet durch den Ausſchuß (8. 1) keine
Beeintrachtigung.

9. 3. Die Wirkſamkeit des Ausſchuſſes ſoll vielmehr eintreten, wenn
die Anſichten der Landtage verſchiedener Provinzen über einen
von ihnen berathenen Geſetz Entwurf bedeutend von einander
abweichen, oder wenn in der weiteren Berathung der Geſetze
in den höheren Jnſtanzen der Legislation neue Momente her-
vortreten und Wir es angemeſſen finden, durch ſtandiſche Or-
e eine Ausgleichung der verſchiedenen Anſichten herbeizu-
ühren.

4. Insbeſondere aber noch ſoll Uns der einzuberufende Ausſchuß
ein ſtändiſches Organ darbieten, mit dem Wir auch bei Gegen
ſtaänden, welche bisher in der Regel an die Provinzialſtande
nicht gelangt ſind, ſofern Wir dabei den Rath erfahrener Män-
ner aus den Eingeſeſſenen der Provinz einzuholen fur gut fin-
den werden, die anzunehmenden Haupt Grundſätze einer Be
ſprechung wollen unterwerfen laſſen.

Es geht hieraus hervor, daß die vereinigten Ausſchuſſe nur zur
Ergänzung der provinzialſtändiſchen Wirkſamkeit geſchaffen und ein
provinzialſtaändiſches Jnſtitut ſind. Jch kann für dieſe Anſicht noch
eine Autorität anführen, die Niemand in der Verſammlung beſtreiten
wird. Der 7. rheiniſche Landtag hatte darauf angetragen, daß dem
vereinigten Ausſchuſſe reichsſtändiſche Functionen verliehen werden
möchten. Jn dem Landtags Abſchiede vom 30. Dezember 1843 er
ging darauf folgender Allerhöchſter Beſcheid: Den das Weſen der
preußiſchen Verfaſſung verkennenden Anträgen Unſerer treuen Stände,
deren Sinn es iſt, die Ausſchüſſe der Landtage in Reichsſtände zu
verwandeln, müſſen Wir Unſere Genehmigung verſagen.“

Jch glaube wenn mein Gedächtniß mich nicht trugt, die Haupt
punkte aus dem Vortrage des Herrn LandtagsKommiſſarius berührt
zu haben. Der Adreß- Ausſchuß meine Herren hielt es nach ſeiner
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innigſten Ueberzeugung fur nothwendig, in der Adreſſe, die gegen
Se. Majeſtät den Dank fur die Einberufung ausſpricht die Rechte,
welche dem Lande nach der früheren Geſetzgebung zuſtehen, mit wel
chen aber die Geſetze vom 3. Februar dieſes Jahres ſich nicht im
Einklang befinden, darzulegen und in ehrfurchtsvollen Formen zu ver-
wahren. Er war davon durchdrungen, daß der gegenwärtige Augen
blick eine aufrichtige und freimuüthige Darlegung der moraliſchen Lage
des Landes verlange, daß eine ſolche Darlegung nicht weniger durch
die Pflicht gegen unſere Kommittenten als durch die Pflicht gegen die
Krone geboten ſei. Die Rechte, welche die früheren Geſetze dem
Lande gewahren ſind ſein edelſter Beſitz, und daß dieſelben unge
ſchmalert erhalten bleiben iſt ein nicht nur durch das geſchriebene
Geſetz begruündeter ſondern auch von dem hoöheren Geſetz der Sitt-
lichkeit getragener Anſpruch. Dieſen Anſpruch zu erheben im Jn
tereſſe der Krone ſowohl als des Volkes im Jntereſſe des Volkes,
daß ſich nicht weniger als die Monarchie auf die Geſchichte, auf die
glorreichſten Thaten nationaler Erhebung berufen kann, ihn zu er
heben mit dem entſchloſſenen Ernſte, der in einem entſcheidenden
Augenblick die Seele des Handelnden erfüllen muß, ihn zu erheben
endlich mit der tiefen Ehrfurcht gegen die Krone, mit der loyalen
Geſinnung zu der wir uns ja mit Kopf und Herz bekennen das iſt
die Aufgabe dieſer Verſammlung. Jeden von uns durchdringt das
Bewußtſein ihrer Bedeutung Jeder von uns fühlt ſich klein vor der
Größe des Werkes, an dem mitzuarbeiten die Vorſehung ihn berufen
hat. Was mußte nicht geſchehen, ehe es dahin kam, daß die edlen
Stamme, die das preußiſche Köoönigsſcepter regiert, in einem gemein
ſamen Organ zu lebensvoller Einheit ſich verbinden konnten! Das
ruhmvolle Preußen des vorigen Jahrhunderts mußte erliegen im Zu-
ſammenſtoß mit einer fremden von neuer Weltentwickelung getrage
nen Macht dann mußten welthiſtoriſche Schlachten geſchlagen, un
ermeßliche Opfer gebracht werden, ehe die Freiheit nach außen und
mit ihr der Raum zur inneren freien Entwickelung errungen war.
Tauſende treuer deutſcher Herzen verbluteten auf dem Felde des Sie-
ges, viele andere rangen Jahre lang mit dem Schmerz getauſchter
Hoffnungen uns endlich iſt es vergönnt, dem Ziele näher zu treten,
fur das jene Edlen begeiſtert in den Tod gingen. Der Gedanke eines
verjungten in Freiheit und Selbſtſtandigkeit ſich entfaltenden Volks
lebens in Preußen der Gedanke einer höheren Einigung und natio-
nalen Kraftigung des geſammten deutſchen Vaterlandes, aufs neue
hat er die Gemüther ergriffen und dieſe Verſammlung iſt berufen,
dahin zu wirken, daß er eine Wahrheit werde. Sie kann dieſen
Beruf nur erfullen, wenn ſie von demſelben Geiſt geleitet wird, der
in der Zeit des Befreiungskrieges ſo großes vollfuhrte, von dem Gei-
ſte der Treue der Wahrhaftigkeit der Einigkeit. Treue gegen das
Furſtenhaus das unter den Dynaſtieen Europa's die herrlichſte,
unſeren Königsthron ziert, Treue gegen das Volk, das ſeine theuer-
ſten Rechte unſerer Obhut anvertraute, das ſei der glänzende Schild
dieſer Verſammlung den auch nicht das leiſeſte Wölkchen trübe!
Wahrhaftigkeit ziere unſer Thun Wahrhaftigkeit, wie der Deutſche
ſie verſteht, der den Grund Charakter ſeines Volks verleugnet, wenn
er ſeine Ueberzeugung ruckſichtsvoll verhuüllt, wenn er nicht vor Kö
nig und Volk der ganzen vollen Wahrheit Zeugniß giebt. Einigkeit
endlich, ſie war in jener glänzenden Epoche unſerer Geſchichte die
Mutter großer Thaten; die heilige Liebe zum Vaterlande, die alle
Herzen durchflammte ſie verband die deutſchen Stämme aufs neue
zu einem einigen Brudervolke; als die Weſtfalen in ihren geſegneten
Feldern die Rheinlander an den Ufern ihres herrlichen Stromes mit
Jubel die Pommern, die Preußen und die tapferen Bewohner der
anderen Provinzen als ihre Befreier begruüßten, da wob ſich zwiſchen
den entlegenſten Theilen des Reichs ein unzerſtorbares Band, und
von jenen Tagen an wuchs das Verlangen nach einer innigen Ge-
meinſchaft, nach einer Bahn zu einem einheitlichen politiſchen Ent
wickelungsgang. Sie iſt geöffnet, dieſe Bahn der erſte Schritt, mit
dem wir ſie betreten, ſei eine Verbruüderung der Provinzen zu einem
großen von Vaterlandsliebe getragenen Ganzen wie meine Stim-
me hinuberdringt uber die Scheidung, die in dieſem Saal die Pro
vinzen von einander trennt, ſo mögen auch innerlich alle provinziel-
len Schranken fallen, hier, wo es die große Sache des Vaterlandes,
wo es die Ehre und die Wohlfahrt unſeres Volkes gilt! Und ſo
pulſire in dieſer Verſammlung das einheitliche Leben der Nation,
hier ſei der Herzſchlag eines neuen verjungten Preußens, eines Preu-
ßens das der Welt aufs neue das Beiſpiel geben wird, daß die
Monarchie in der Freiheit und die Freiheit in der Monarchie eine
Stütze findet eines Preußens, das, umgeben von den Sympathieen
der deutſchen Bruderſtaaten, das deutſche Volk zu der Stelle hin
anführen wird, die ihm unter den Kultur Völkern der Erde gebührt!

LandtagsKommiſſar. Es iſt für mich eine ſchmerzliche
Pflicht, die vortreffliche Rede, die wir eben gehoört, theilweiſe wi-
derlegen zu müſſen. Dem wahrhaft erhebenden Schluß derſelben
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pftichte ich Wort für Wort bei mit um ſo tieferem Gefühle, da auch
ich der Zeit angehöre, die der Redner ſo lebhaft geſchildert, da es
auch mir vergönnt geweſen, die Güter, die wir errungen, mit mei-
nem Blute zu bezahlen. Schmerzlich iſt mir die Pflicht (ich wieder
hole es), den Eindruck dieſer Rede unterbrechen zu ſollen durch eini-
ge nüchterne faktiſche Berichtigungen, zu welchen mich meine Stel
lung zwingt.

Es iſt im Entwurf der Dank Adreſſe nicht die Rede von all
jährlicher Wiederkehr der reichsſtandiſchen Verſammlungen,
ſondern nur uberhaupt die Nothwendigkeit periodiſcher Wiederkehr
aus dem Umſtande gefolgert, daß die Hauptverwaltung der Staats-
ſchulden der Reichs Verſammlung Rechnung legen ſoll. Jn der Re-
de des Herrn Berichterſtatters aber iſt Bezug genommen auf den
Paragraphen des Geſetzes für die Hauptverwaltung der Staats-
ſchulden, worin geſagt iſt, daß all jährlich Rechnung gelegt wer-
den ſoll, und daraus gefolgert, daß die ſogenannte reichsſtandiſche
Verſammlung ſich nicht nur periodiſch, ſondern daß ſie ſich alljähr-
lich verſammeln ſolle. Ware dies in dem Adreß Entwurf beanſprucht,
ſo wurde ich dieſen Punkt gleich berührt haben. Jch darf jetzt zur
Widerlegung verſichern, daß keiner unter Allen, der in allen Jn-
ſtanzen dem Könige bei der neuen Geſetzgebung Rath zu ertheilen
hatten, zu der Anſicht oder überhaupt nur auf den Gedanken gekom-
men iſt, daß aus dem citirten Paragraphen zu folgern ſei, daß be-
hufs der Rechnungslegung die reichsſtandiſche Verſammlung all-
jährlich verſammelt werden müſſe. Es ſteht allerdings darin, daß
die Haupt Verwaltung der Staatsſchulden der reichsſtandiſchen Ver-
ſammlung alle Jahre Rechnung zu legen habe, und daß dieſes erfüllt
werden ſolle, iſt nicht zweifelhaft, daß aber die Verſammlung alle
Jahre auch die Rechnung abzunehmen habe, ſteht nicht darin.
Wenn man ſich an Worte halten will, muß man ſich auch durch
Worte ſchlagen laſſen. Unſer Gedanke war, daß es beim Definiti-
vum genau bleiben ſollte, wie es ſeither bei dem durch das Geſetz
vom Jahre 1820 vorgeſchriebenen Proviſorium gehalten worden iſt.
Die Haupt Verwaltung der Staatsſchulden legte alle Jahre Rech-
nung, dieſe gelangte an die Ober-RechnungsKammer, welche ſie re-
vidirte, ohne daß über den Zeitpunkt, wann dieſe Reviſion vollendet
ſein muß, etwas vorgeſehen wäre. Wenn die Rechnung von dort
zurückkam, ging ſie an einen ſehr engen Ausſchuß des der ſtandiſchen
Verſammlung einſtweilen ſubſtituirten Staatsraths. Dieſer aus etwa
4 Perſonen beſtende Ausſchuß unterzog ſich dem Geſchaft der vorbe-
reitenden Abnahme, welches in einer größeren Verſammlung un-
möglich ausgeführt werden kann. Nach Beendigung deſſelben er-
ſtattete der Ausſchuß dem Staatsrath ſeinen Bericht, und dieſer er-
theilte die Decharge. Daſſelbe Verfahren iſt durch das vorliegende
Geſetz vorgeſehen, indem fur den Staats-Rath der Vereinigte Land-
tag oder die vereinigten Ausſchüſſe eintreten, der Ausſchuß des
Staatsraths aber durch die Deputation für das Staatsſchuldenweſen
erſetzt wird. Selbſt wenn aus anderen Gründen auch alle Jahre die
Central- Verſammlung vereinigt würde ſo würde die eigentliche Ab-
nahme immer nur durch einen ſehr kleinen Ausſchuß bewirkt werden
können, und ſo glauben wir, daß in dieſem Punkt das Geſetz nicht
allein wirklich, ſondern auch dem Geiſte nach erfüllt iſt. Bedenken
Sie, daß die Staatsſchuld, mit geringen Ausnahmen, in Staats-
ſchuldſcheinen konſolidirt iſt, und erwagen Sie, ob für ein ſo ein-
fach es Geſchaft, wie dieſe Rechnungs-Abnahme, eine ſo große oder
auch nur die mittlere Verſammlung alljährlich zu berufen irgendwie
gerathen ſein könnte. Jch glaube daher, wir haben in dieſem Punkt
nicht allein das Wort und das Recht, ſondern auch die Nützlichkeit
fur uns. Jch gehe jetzt zu einem zweiten neuen Einwand gegen die
Legalität der Attributionen der vereinigten ſtändiſchen Ausſchuſſe uüber,
welcher aus den älteren Geſetzen uber die Ausſchüſſe entnommen iſt.
Darauf habe ich zu erwiedern, daß der jetzige vereinigte Ausſchuß
rechtlich eine ganz andere Corporation iſt, als die aus den Provin-
zial-Ständen hervorgehenden Ausſchuüſſe, auch wenn dieſe vereinigt
waren nur die Perſonen ſind im Weſentlichen dieſelben. So lange
der Vorbehalt des Geſetzes vom 5. Juni 1823 nicht erfüllt und gelöſt
war, war es geſetzlich unmöglich, den Ausſchuſſen Attributionen zu
geben welche bis dahin den Provinzial-Ständen zuſtanden, und wenn
deshalb die rheiniſchen und preußiſchen Stande im Jahre 1843 ba
ten, daß den Ausſchuſſen Rechte gegeben werden mochten, ganz analog de
nen welche ihnen jetzt gegeben ſind, ſo erbaten ſie etwas rechtlich
Unmoögliches; die Regierung konnte dies nicht zugeſtehen, ohne wirk-
liche Verletzung des beſtehenden Rechts. Nachdem Se. Majeſtät aber
das Geſetz vom 5. Juni 1823 durch Kreirung des Vereinigten Land-
tages erfüllt, das J roviſorium aufgehoben und demſelben die vorbe-
haltenen Rechte der Central- Verſammlung gegeben hatte, konnte der
Geſetzgeber mit allem Fuge und mit voller Konſequenz einen Theil
dieſer Befugniſſe, ſo weit er es fur nutzlich und rathlich hielt, auf
die Vereinigten Ausſchüſſe übertragen. Die von dem Herrn Redner

verſuchte Berufung auf Geſetze, welche für eine rechtlich ganz an
dere, wenngleich den Perſonen nach ahnliche Körperſchaft gegeben
ſind, muß ich daher als völlig unzutreffend zurückweiſen. Dies habe
ich dem Redner noch zum Verſtandniß meiner fruüheren Angaben er
wiedern müſſen.

Kach dieſem Vortrage des königl. Kommiſſarius ſprach
der Abgeordnete Camphauſen aus Cöln. Er wies dar-
auf hin, daß man hier jede Ueberzeugung ehren muſſe,
daß aber die ganze Verſammlung wohl darin uübereinkom-
me, daß Preußen einer ſtarken monarchiſchen Verfaſſung
bedurfe. Dem Danke gegen den König ſchließe er ſich aus
vollem Herzen an, er wünſche ſogar einen feurigeren Aus-
druck; auf eine Beſchränkung der königl. Macht könne es
aber nicht abgeſehen ſein, wenn man auf das Anſehn der
Geſetze ſeine Berufung nehme. Wuürde nun aber neben
dem Wortlaute der Geſetze auch auf die Zweckmaäßigkeit
der Beſtimmungen hingewieſen, wie dies von dem koöönigl.
Kommiſſarius geſchehen, ſo wolle er auch hier ſeine Anſicht
über die Unzweckmäßigkeit vieler neuen Beſtimmungen aus-
ſprechen, wie z. B. über die mangelnde Einheit der ſtän-
diſchen Vertretung, welche eine funffache ſei, indem wir
einen vereinigten Landtag, die vereinigten provinzialſtändi-
ſchen Ausſchuſſe, die ſtandiſche Deputation, die Provinzial
ſtände und die Trennung in Theile, ſowohl nach Stän-
den als nach Provinzen, hätten. Ferner ſei nicht
zweckmäßig der Mangel periodiſcher Berufung, die
Art der Zuſammenſetzung des Herrenſtandes, die Schwie-
rigkeit der Ausbildung der Verfaſſung wegen Nicht-
kompetenz des vereinigten Ausſchuſſes dazu und wegen Un-
beſtimmtheit des Zuſammentritts des vereinigten Landtags.
Noch halte er für nicht zweckmäßig die Beſchränkungen
in Bezug auf die Petitionen, die Einforderung abgeſonder-
ter Gutachten und die Mittheilung der Anſicht der Mino-
ritäaät bei Berathung von Geſetzen, den Mangel einer Ein-
wirkung des vereinigten Landtags auf ſeine eigene Geſchäfts-
ordnung und auf die Ernennung des Landtags-Marſchalls.
Schließlich ſtimme er fur den Adreſſe- Entwurf der Kom-
miſſion.

Furſt Lychnowski ſprach demnächſt aus, daß er ſich
einer bloßen Dankadreſſe, die nur einzig und allein Worte
des Dankes enthielte, widerſetzen muüſſe, ebenſoſehr wie ei-
ner Adreſſe, die bloße Proteſtationen bringe. Die Adreſſe
müſſe der Ausdruck der vollſtändigen Wahrheit ſein. Dem
trete jedoch nicht entgegen, daß die Form eine verſoöhnliche
ſei; demnach beantrage er, daß die Hinweiſung auf die
ſchmerzlichen Empfindungen auf Anlaß der Thronrede
wegſiele und ſtatt des Wortes Wahrung“ das Wort

Vertrauen geſetzt werde.
Dieſem Vortrage folgte die Rede des Grafen von

Arnim, welche ſich durch das bereits geſtern mirtgetheilte
Amendement deſſelben charagkteriſirt.

Berlin, d. 20. April. Die heutige Preuß. Allg.
Zeit. bringt den Schluß der Sitzung des vereinigten Land-
tags vom 15. April, in welcher die Verhandlungen über
die Antwortsadreſſe auf die Thronrede noch nicht zu Ende
geführt ſind. Dringend wäre zu wuünſchen, daß eine Be-
ſchleunigung der Berichte erfolgen könne und die deßfalls
vom Herrn Landtags -Marſchall gethane Aeußerung recht
bald in Erfullung gehe.

Königsberg, den 16. April. Bei der ſehr zahlreich
beſuchten Verſammlung des Zweigvereins der Guſtav-Adolf-
Stiftung vom 14ten wurde Dr. Rupp als Deputirter fur
die nächſte Darmſtädter Hauptverſammlung mit 93, Dr.
Motherby mit 76, zu ihren Stellvertretern Prediger



Detroit mit 97, Profeſſor Dr. Meyer mit 75 Stimmen
erwählt.

München, d. 14. April.
vom 23. März d. J., die Ablegung der Gelubde in Non-
nenkloſtern betreffend, hat der König verfugt, daß vor
dem 33ſten Lebensjahre das ewige Geluübde nie abgelegt
werden und die Ablegung der weltlichen wie der geiſtlichen
Gelubde nur unter Mitwirkung eines weltlichen K. Kom
miſſairs ſtattfinden kann welchem das Recht zuſteht, un
mittelbar vor der Profeßablegung mit der Nonne allein
ohne Beiſein der Geiſtlichkeit eine Unterredung zu pflegen,
um ſich zu überzeugen ob nicht Zwang oder Ueberredung
mit im Spiele ſei; ſollte der Kommiſſair ſich von dem Vor-
handenſein eines Zwanges oder der Ueberredung uüberzeu-
gen, ſo ſteht ihm das Recht zu, die Gelübdeablegung au-
genblicklich zu ſuspendiren.

Wien, d. 15. April. (Privatmitth. der Berl. Spe-
nerſch. Ztg.) Der in einer Miſſion wegen der deutſchen
Preß- Angelegenheit, bei welcher bekanntlich Preußen am
Bundestag die Jnitiative ergreifen wollte, nach Berlin ge-
ſchickte k. k. Hofrath v. Werner iſt geſtern von dort zuruck
hier eingetroffen. Dem Vernehmen nach üüberbrachte er
dem Berliner Hofe die Anzeige des Furſten Metternich, daß
Oeſterreich in dieſer jetzt ſo wichtigen Angelegenheit am
Bundestage den Vorſchlag machen werde, daß alle in Cen-
ſur- und Preßangelegenheiten unter den deutſchen Bundes-
furſten abgeſchloſſenen Verträge aufgehoben werden, und
keines dieſer Geſetze nach einem neuen Bundesbeſchluß mehr
Geſetzeskraft haben ſolle. Sämmtliche Furſten ſollen ihrer
diesfallſigen Verbindlichkeiten enthoben und jeder nach ſou-
veräner oder nach der durch die Stande beſchränkten Macht-
vollkommenheit in dieſer Frage zu verfahren, bemachtigt
ſein. Dieſer wichtige Vorſchlag, der die Carlsbader Be-
ſchluſſe und alle ſpätere aufhebt, iſt hieſigerſeits durch Hrn.
v. Werner dem preußiſchen Hofe vorgeſchlagen worden und
letzterer hat ſeine Bereitwilligkeit hierzu erklärt. Herr v.
Werner verließ Berlin noch vor der Stände- Verſammlung
und hat ſomit über dieſe nichts Neues mitgebracht.

Vermiſchtes.
Die elektro-magnetiſchen Telegaraphen,

welche von W. Fardely zwiſchen Frankfurt und Wiesbaden,
von F. Leonhardt zwiſchen Halle und Weimar, ſo wie zwi-
ſchen Berlin und Potsdam aufgeſtellt und ſeit Jahren ohne
Unterbrechung benutzt worden ſind liefern den Beweis von
der Zweckmäßigkeit dieſer Einrichtung. Die Apparate, ſo
wie die verſchiedenen Verbindungen der Kette, könnten ge-
wiß noch weſentlich verbeſſert werden mit den jetzt beſte-
henden Conſtruktionen erlangt man aber wenigſtens eine
bei Weitem ſicherere Telegraphie, als mittelſt der rein opti-
ſchen oder akuſtiſchen Zeichen. Aus dieſem Grunde wird
die Anwendung der elektro-magnetiſchen Telegraphen nicht
nur zu Staatszwecken, ſondern auch fur alle Eiſenbahnen,
deren Directionen die Sicherheit des Publikums vor Allem
im Auge habe, eine unausbleibliche Folge der nächſten Zeit
werden. Nach den beſtehenden Erfahrungen in Deutſch-
land ſind die ärgſten Feinde dieſes Telegraphen-Syſtems
nicht Gewitter, Sturm, Regen oder Bosheit, ſondern
Krähen, Rebhuühner, Tauben und Vorurtheile. Den
erſten drei Feinden widerſteht am Beſten ein ſtarker, guter
Kupferdraht, dem letzteren die Zeit und die Erfahrung.

Durch Königl. Verordnung

Fonds- und Geld -Cours.
Berlin den 19. April.

t. Schldſch.
Präm. Sch.d.
Seehandl. 95

Kur u. Nm.
Schldvſchr.

Berl. Stadt-
Obligat.

Wſtpr.Pfdbr. 3
Grßh.Poſ. do. 4
do. do.Oſtpr. Pfdbr. 3 96

Pomm. do. 3
K.u. Nm. do. 3 95
Schleſ. do. 3 36
do. v. Staat
gar. Lt. B. 2

Gold al marc. wFrdrchsd'or 137
And. Goldm.
à 5 Thlr. 1Disconto 4
Actien.

Brl. Anhalt.!
do. do. P. Obl.. 4

Berl. Hamb. 4 10o7
do. Prior. 4 96

Potsd.-Mgd. 489
do. do. PObl.. 4

Duüſſ. Elberf.

Actien. Zf.

Ptsd. Mdg.
Prior. Obl. 5
Brl. Stettin.

Lit. A. u. B.
Bonn- Köln.
B. Schw Fr.
h
Köln-M.v.e.

do. do. P. Obl.
Magd. Hlbſt.
Magd. Leipz.
do. P. Obl.

Niederſchl.
Mk. v. eing.
do. Prior.
do. Prior.

N. M. Zwgb.
do. Prior.

Oberſchleſ. A.
do. Prior.

e h

Pr. Cour.
Brief. Geld. Gem.

do. B. v. eing.

Rheiniſche
do. St. Pr.

do. do. P. Obl.
do. v. St. gar.
Thüringer
W. B. C. 0.

(voll eing.)
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Leipzig, den 19. April.

c Ange Staatspapiere. Ange-Staatspapiere. Hoten, Geſuch S en S Sang boten Geſucht

Königlich Sächſiſche K. R. Heſtr. Meta
Staats- Papiere pr. 150 fl. Conv.
à 39 im 14 F. a 5 lauf. Zinſen 109von 1000 u. 500 92 2a4 à 1039 im 98
kleinere à 3 14 F.Königl. Sächſ. Land

rentenbr. à 3

im 14 F. Pr. Frdrd'or. à 5von 1000 u. 500 93 auf 1000kleinere And. ausl. Louisd'orKönigl. Pr. Steuer à 5 nach gerin-
Kredit Kaſſenſch. germ Ausmünzfu-à 39 im 20fl. F. ſe auf 1001von 1000 u. 500 89 Conv. Spec. u. Gld.

kleinere auf 100Leipz. Stadt Obli- idem 10 u. 20 Kr.
gationen à 39 im auf 1000 214 F.
von 1000 u. 500 92
kleinere JAct. d. W. B. pr. St.Sächſ. erbl. Pfand à 103briefe à 3 Leipz. Bank Actien
von 500 S à 250 pr. 100 172von 100 u. 25 KEeipz Dresd. Eiſnb.

S. lauſitzer Pfand- e Actien à 100
briefe à 39 s pr. 100 117S. lauſitzer Pfand Sächſiſch-Baier. do.
briefe à 3 S S pr. 100Leipzig Dresd. Ei SächſiſchSchleſ. do.
ſenb. P. Obl. à pr. 1003t o6 (Chemnitz RieſaerK. Pr. St. Schuldſch. do. à 100 pr. 1000
à 3! in Pr. Ct. Löbau- Zittauer do.

pr. 1000 091), pr. 1001 57Hamb. Feuerk.-Anl. Magd.-Lpz. do. incl.à 3/, (300 Mk. Div. Scheine do.
Bco.150 S pr. 100 197

d. h. Steuer Kredit und Staats Schulden Kaſſenſcheine.
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Ausländiſche Eiſenbahn Actien. Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
Berlin, den 18. April. am 19. April Nr. 5 und 1 Zoll.

Zf. Brief Geld Zf. Brief Geld dentmer Rorerd. Sgr. Fremdenliſte.Cöth.Bernb. 4 WVordb. Kaiſ. Ferd. 4 Angekommene Fremde vom 19. bis 20. April.Hamb. Berged. 3 l -Baier. 4 F. Jm Kronprinzen Frau Träſin v. Beuſt m. Fam. a. Berlin
Kiel-Altonaer 4 108 Zarskoeſelo p. St. 70 Hr. Beamter Huttenmeyer a. Berlin. Hr. Partik. Roſt aHamburg. Die Hrrn. Kauf Strutz a Schönebeck, Nietzel a.

Quittungsbogen à 4pCt. Magdeburg Roſtel a. Schweinfurt, genſel a. Berlin, Seyfert
a Stadt Zueich: Hr. Architekt Wittich a. Langenſalze. Hr. Oekon

Aach. Maeſt. 20 e Wit 20 82/, 818 Heinemann a. Erfurt. Die Hrrn. Kaufl. Lindau a. Magdeburg
Berg Märk. 50 81 80, Wegen o 72 s Schreier a. Frankfurt, Hertz a. Berlin, Noll a. Brandenburg,
Berl. Anhalt. Porde. vid a Müller a. Nordhauſen Franke a. Cöln, Gchröder a. Mainz.Lit. B. h Wie 4071 70 Goldnen Ring: Die Hrrn. Kaufl. Wenkhaus a. Neuruppin, Al-Brb.Ldwh. 59 r n Wilh. s /s bert a. Berlin, Seyfert a. Magdeburg. Hr. Amtm. EichbergerBriegNeiſſe W d 90 u. Hr. Oekon. Schmidt a. Otterſtädt.Caſſel-Lippſt. 0 89 882 St. Pr. i Goldnen Löwen Hr. Tuchfabr. Emiſch a. Leukenwalde. Hr. Oe-r 990 d Aktien Pr 7090 e kon. Arend a. Cölleda. Hr. Lieut. v. Bannewitz a. Mainz. Hr.
givornoFler. Siarsgh 40 82 81 J Prinz a. Berlin. Hr. Rittergutsbeſ. v. Haſenburg a.
LöbauZittau 709 S Sentral Schwarzen Bär: Die Hrrn. Kaufl. Leviſohn a. Elbingen, KörnerMail. Vened. 88 DABahn 60 88 i 97 a. Beeskow. Hr. Kunſthdlr. Streibel a. Brieg. Hr. Modellierer c a. r g Eiſenhdlr. Schönian a. Kiſſingen.

Hr. Muſikus Grafe a. Bertſtedt.Getreid e p reiſe. Stadt Hamburg Hr. Kaufm. Neuhof a. Kaſſel. Die Hrrn. Fa
(Nach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde.) brik. Robinſon a. Paderborn, Laſſer a. Jſerlohn. Hr. Partik.Magdeburg, den 19. April. (Nach Wispeln.) Ewant a. London. Hr. Stud. Kaiſer a. Heidel erg. Frau Ober

Weize 110 118 Gerſte 76 78 förſter Kayn m. Sohn a. Sondershauſen.Ro Je 100 u Hafer 6 T Goldne Kugel: Hr. Weinhdlr. Börner a. Mainz. Die Hrrun.g8 ne Georg a. Magdeburg, Rotherwiſch a. Hamburg. Hr.Jnſp. Guttner a. Potsdam.Waſſerſtand der Saale bei Halle. Zur Eiſenbahn: Hr. Baron v. Saltow m. Gem. a. Berlin. Hr.
am 19. April Abends 6 Uhr am Unterpegel 7 Fuß 5 Zoll. Rittergutsbeſ. v. Prinz a. Meklenburg. Die Hrrn. Kaufl. Wal
um 20. April Morgens 6 Uhr am Unterpegel 7 Fuß 5 Zoll. ter a. agveburs Syhort a. Weimar.

enBekanntmachungen. Die Putz u. Modehandlungt von S. Sommerfeld,

Bekanntmachung. Leipzigerſtraße Nr. 291, eine Treppe hoMit Bezug auf die durch Verordnung pzigerſtraß Treppe hoch,
vom 7. d. Mts. eingeführte Gerichts empfiehlt die neueſten Roßhaar- Hüte, ſowie Bordüren- und ſeidene Hüte,
Oeffentlichkeit bringen wir hierdurch Blumen und Bänder, und alle in dieſes Fach einſchlagende Artikel zu auffallend
zur Kenntniß, daß regelmäßig (mit weni- billigen Preiſen.
gen Ausnahmen) Montags Vormit

re Für ein größeres Rittergut wird eine Ein tüchtiger Oekonom, welcher im Be
Wirthſchafterin, die unter der Leitung der ſitz ſehr guter Empfehlungen iſt und auch

e d dge r Hausfrau ihre Geſchäfte zu beſorgen hat, eine Caution ſtellen kann, ſucht als Jn-
Sachen unter Angabe der We msſianden, im Kochen aber Erfahrung haben muß, zu ſpector oder Admiviſtrut Stelle.

2jedesmal 3 Tage zuvor durch Aus v Johannis a. e. in Dienſt geſucht. Wo Alles Nähere durch J. G. Fiedler indem Audienziwenet r fahren gut empfohlene Perſonen durch Hg!te.
Halle a./S., den 17. April 1847. Schneider, Brüderſtraße Nr. 220.Königl. Preuß. Land u. Stadt re 44 Stück und Schafſee ver

d tGericht. Es iſt am Montag Abend von der Pro e enen Alters, geſund und wollreich
v. Koenen. und zur Zucht tauglich, ſtehen von jetztmenade bis in die Rathhausgaſſe ein Buch h zum Verkauf und nach der Schur ab

aus der Wolffſchen Leihbibliothek, die zuholen auf dem Rittergut WernsdorAuction. Epigonen betitelt, verloren gegangen es e er ß f
Freitag d. 23. d. M. Nachmitt. 1 Uhr wird gebeten daſſelbe, wenn es gefunden

ſollen am gr. Berlin Nr. 433. 1 ſchöne Pa werden ſollte, gegen eine Belohnung inriſer Stutzuhr, ſilberne Uhren, Meſſing, obiger Bibliothek abzugeben. Bouillon und Fleiſchpa-

1 gr. Glaskronleuchter, ſehr gute Feder- L.betten, Bettwäſche, 2 ſehr fein modern ſteten zum Frühſtück alle Tage friſch
gearbeitete Secretaire, Wäſchſecretair, 2 Ein anſtändiges, in weiblichen Hand empfiehlt G. Rinck am Markt.
gr. Spiegel mit Tiſchchen, Sopha's, f. arbeiten und in der Wirthſchaft erfahrenes
Rohrſtühle, Kleiderſchrank, Tiſche, 1 ſehr Mädchen, in geſetzten Jahren, ſucht ohnegut tragende mit Silber ausgelegte Büchſe, große Gehalts- Anſprüche als Wirtſchafts Zſcheppliner Märzbier,

1 Doppelflinte mit Damaſtröhren, 2 Pi- gehülfin oder Jungfer baldmöglichſt eine ſehr ſchön, in Seideln, ſowie außer dem
ſtolen u. dgl. mehr, meiſtbietend verkauft Stelle. Alles Nähere durch J. G. Fied- Hauſe in Flaſchen à 2 Sgr. 6 Pf., em
werden. J. H. Brandt. ller, kleine Steinſtraße. pfiehlt G. Rinck.



Bekanntmachnng.
Die immer mehr zunehmende Theurung

der nothwendigſten Nahrungsmittel und ins
beſondere die nothwendige Beſchließung, in
welcher Art Seitens des landwirthſchaftli-
chen Vereins durch Rath, Fürſorge und
Hülfe auf die Erhaltung und Beſchaffung
ausreichenden Saatkorns als auch auf Er-
ſparniß beim Ausſetzen der Kartoffeln durch
Benutzung von Keimungen und Pflänzlin-
gen und auf vermehrte Sorgfalt beim An
bau dieſer wichtigen Frucht zur Erzielung
möglichſt ergiebiger Erndten hinzuwirken
ſein wird, hat die Anberaumung einer au-
ßergewöhnlichen Verſammlung der verehr-
lichen Vereins- Mitglieder auf
Sonnabend den 24. d. M. Nachmittags

2 Uhr
im hieſigen Fiſchhauſe nothwendig gemacht.

Letztere werden daher hierdurch eingela-
den, in reger Theilnahme an dem beſtehen-
den Nothſtand, recht zahlreich in dieſer Ver-
ſammlung erſcheinen zu wollen.

Merſeburg, den 17. April 1847.
Der Vorſtand

des landwirthſchaftlichen Vereins für den
Merſeburger Kreis.

v. Rode.

Zum nächſten Donnerstag über acht Tage,
als den 29. April c. Vormittags 11 Uhr-

ſollen auf hieſigem Schützenplatz nachſtehend
verzeichnete Gegenſtände gegen ſofortige baare
Bezahlung verſteigert werden:
1) Eine noch ziemlich neue ſehr fein und

elegant gebauete, dabei aber ungemein
feſte Halb Chaiſe. Dieſelbe iſt grün
lackirt und beſtehen die Haupttheile am
Wagen aus dem beſten Schmiede-Eiſen,
weshalb derſelbe ſo fein conſtruirt wer-
den konnte.

2) Ein grün lackirter Tafel Schlitten,
auch nur kurze Zeit in Gebrauch und
deshalb ziemlich neu. Derſelbe iſt im
Jnnern gepolſtert und mit feinem grü-
nen Leder ausgeſchlagen, kann auch ein
und zweiſpännig gefahren werden.

3) Zwei wohlklingende Glockengeläute, erſt
vor 3 Jahren angeſchafft.

4) Ein Sielenzeug mit Zäumen als com-
plettes Kutſchgeſchirr und hat daſſelbe
gelben Ausputz.

5) Eine ſchwarze hanfene Lenkzäume,
6) Eine Halfter von Leder.
7) Eine neue grüne Käatſchpeitſche.
8) Eine leinene Plane, 63/, Ellen lang

und 6 Ellen breit.
9) Ein Poſt-Packwagen beide feſt und in
10) Ein desgleichen gutem Zuſtande.
Sangerhauſen, den 17. April 1847.

Pappelnes Zankenholz iſt zu verkaufen
neben dem Fürſtenthale.

8

Haus- Verkauf.
Jch Unterzeichneter beabſichtige mein zu

Ammendorf belegenes Wohnhaus nebſt
Scheune, Stallung und Garten, 120 Ru-
then Acker, ein Morgen Wieſe und Ge-
meindekabel, nächſten Sonntag als den 25.
April Nachmittags 2 Uhr im Krahlſchen
Gaſthofe meiſtbietend zu verkaufen.

Ammendorf, d. 19. April 1847.
Karl Sachſe.

T reren Mühlen- Verkauf.
Meine zu Obergreißlau belegene

Waſſermühle mit einem Gange, egal aus-
haltendem Waſſer, wo auch zugleich eine
ganz ſchön eingerichtete Bäckerei ſich befin-
det und bis jetzt ſchwunghaft betrieben wird,
mit ganz ſchönen Wohn
gebäuden, ſowie circa 30 Morgen Feld,
Gärten und andere Gräſerei, alles in einem
Grundſtück größtentheils lehn- und zins-
frei, bin ich geſonnen veränderungshalber
mit oder ohne Jnventarium zu verkaufen.
Nähere Auskunft hierüber iſt bei mir auf
frankirte Briefe oder mündlich zu erfahren.

C. Sieb.

Jch bin geſonnen, mein in der Gott-
hardtsſtraße, einer der frequenteſten Lage
der Stadt, sub Nr. 148 belegenes Wohn-
haus, beſtehend aus 2 Stuben 4 Kam-
mern, 2 Küchen, Keller und Hofraum,
Donnerstag den 29. April e. Nachmittags
2 Uhr aus freier Hand meiſtbietend zu ver-
ſteigern.

Die Bedingungen werden in dem im
benannten Hauſe abzuhaltenden Termine
zuvor bekannt gemacht.

Merſeburg, d. 19. April 1847.
e Heyne.

Blumen u. Mobilien- Auction.
Montag den 26. d. M. Nachmittags

1 Uhr ſollen am Stege allhier Nr. 1971
in dem ehemaligen Herrn Rechnungsrath
Jeremiasſchen Hauſe circa 1000 Stück
verſchiedene Topfgewächſe, 1 gr. Gewächs-
haus-Blumenſtellage, Blumenbeetfenſter u.
Gartengeräthſchaften,

Dienstag d. 27. d. M. um dieſelbe Zeit
eine Partie Mobilien, 1 Kutſchwagen, 1
Sattel, Geſchirr u. dgl. m. meiſtbietend
verkauft werden.

J. H. Brandt.
—DTDA m ZDJEin r mit c guten Atteſten verſehenes Haus-

mädchen findet zu Johanni auf dem Rit-
tergute Teutſchenthal einen Dienſt.

Heute, Mittwoch, friſche Pfannkuchen

und Wirthſchafts-

1-, 2- und 3ſämmer. Karpfenſatz
iſt zu verkaufen auf dem Rittergute Dö-
lekau bei Merſeburg beim

Pachter Otto.

3000 und 4000 Thlr. welche gleich
zahlbar ſind, werden am Paradeplatz Nr.
1068 notagewießn

Für hieſigen Platz und Umgegend
empfiehlt ſich als Maurermeiſter

G. erAm ventigen Joge eröffnete ich auf der

ſogenannten kleinen Wieſe ein Stein-
a geſchärt und bitte um geneigte
Aufträge.

Halle, den 18. April 1847.
G. Lorenz, Maurermeiſter,
wohnhaft am Fürſtenthal.

200 Mann Erdarbeiter in Accord kön-

nen ar erhalten bei dem Chauſ-
ſee- Bau Königsroda durch den Schacht-

meiſter le
Z=ZZTDTDWZZDAllen hohen hieſigen und auſwartigen

reſpect. Herrſchaften empfiehlt ſich, mit der
Bitte um recht viel gütige Aufträge als
Geſindevermietherin Frau Hartmann.

2 T

Eine Wirthſchafterin, eine perfekte Kö-
chin, mehrere Küchen-, Haus und Kin-
dermädchen ſuchen ſofort und zu jedem Er-
ſten ein Unterkommen.

Frau Hartmann,
deipztgerſtrage Nr. 1613 im Laden.

W
erEin orbnungeltebender tüchtiger Reit

knecht findet auf hieſiger Königl. Reitbahn
einen Dienſt.

Amerikaner Briefe
(über Seereiſe und dort) theilt abſchriftlich
mit das Comm. Büreau in Halle g. S.
Nr. 285.

29»w wen T TWegen Verkauf des
n en Hofes iſt das
Daguerreotyp Atelier
aus demſelben nach der
kl. Klausſtraße in das
Hans des Herrn Kefer-
ſtein, vis à vis dem alten
WPackhof, verlegt.

Malzzucker, Althe-Bonbons, Klatſchroſen
und Geſellſchaftstag bei Bügler auf der Bonbons, Aniszucker empfiehlt
Maille.

Gebauerſche Buchdruckerei.

G. Rinck am Markt.
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Zeitung für Stadt und Land.
Mittwoch, den 21. April 1847.

Deutſchland.
A Berlin, d. 18. April. Die am vorgeſtrigen Tage

in der dritten Plenarſitzung Abends 5 Uhr geſchloſſenen
Adreßdebatten haben eine Aufregung in der Stadt zuruck-
gelaſſen, welche ſich erſt jetzt beſänftigt und nun jener Ab-
ſpannung, wie ſie gewöhnlich zu folgen pflegt, Platz macht.
Die Deputirten haben geſtern und heute Ferien genommen,
um morgen mit friſchen Kräften weiter zu arbeiten. Auf
die Veroöffentlichung der Adreßdebatten harren wir leider
bis jetzt vergeblich, weil die akuſtiſchen Mangel des Saa-
les der ſtenographiſchen Thätigkeit fortdauernd die größten
Hemmniſſe entgegenſetzen. Die Stenographen haben na-
mentlich bei den längeren Reden nur mit Muühe dem un-
gefähren Sinn folgen köonnen, und die Redner mußten erſt
ſelbſt herbeigezogen werden, um die ihnen fur die Ver-
öffentlichung vorgelegten Nachſchriften zu vervollſtändigen
oder zu berichtigen. Dieſe Arbeit iſt um ſo muhevoller,
als einzelne Redner halbe bis dreiviertel Stunden frei ge-
ſprochen haben. Wann und Wie die Adreſſe übergeben
werden ſoll, daruüber verlautet noch nichts; vielleicht wird
es morgen feſtgeſetzt. Die Rheinländer hielten geſtern
Abend bei einem ihrer Führer eine große Verſammlung,
um daruüber zu berathen, was nun gegenwärtig zu thun
ſei. Es ſcheint, als ob ſie uüber den politiſchen Werth der
Adreſſe nicht ganz einſtimmig waären, wiewohl ſie im Allge-
meinen mit dem Jnhalt ſich zufriedener erklären als die
Oſtpreußen, welche gleich urſprunglich eine entſchiedenere
Poſition einnehmen wollten, ſpäter aber zu dem mehr ver-
mittelnden Standpunkt der Rheinländer hinuübertraten.

Jn den nächſten Sitzungen des Landtags durfte auch
die Sache des ſchleſiſchen Grafen Eduard von Reichenbach
zur Sprache kommen, welcher gleichfalls zum Deputirten
gewählt, aber vom Oberpraſidenten nicht einberufen wur-
de, weil dieſer ihn, da er inzwiſchen wegen Verbreitung
eines verbotenen Buchs von Heinzen in den Anklageſtand
verſetzt war, fur beſcholten erachtete. Der Graf von Rei-
chenbach hat dagegen im geſetzlichen Wege ein Urtheil ſei-
ner Standesgenoſſen extrahirt, worin dieſe ihn nicht fur
beſcholten erklären, und verlangt nun, auf dieſes Urtheil
geſtützt ſeine unverzugliche Einberufung zum Landtage. Er
hatte ſich deshalb zuerſt an den Landtagsmarſchall ge-
wandt, indem er zugleich gegen alle Beſchluſſe des Land-
tags als durch ſeinen unguültig einberufenen Stellvertreter
mitbeſchloſſen Proteſt einlegte. Der Landtags marſchall er
widerte indeß, daß die Angelegenheit den Charakter einer
Petition trage und daher nur als ſolche durch einen De-
putirten an den Landtag gebracht werden könne. Dies
wird nun in den nächſten Tagen geſchehen. Wahrſchein-
lich wird die Entſcheidung fur den Grafen von Reichen-
bach gunſtig ausfallen, da nicht blos die Deputirten, unter
welche der Graf eine gedruckte Vertheidigungsſchrift ver
theilen ließ, ſondern auch die Regierung von dem Recht
ſeiner Anſprüche überzeugt zu ſein ſcheint. Auch der Bru-
der des Grafen Eduard, Graf Oskar von Reichenbach,

rn

hat eine Flugſchrift fur die Sache des Erſteren drucken
laſſen. Wir wollen hierbei einer anderen gleich zu
Anfang des Landtages vorgekommenen und, wie es ſcheint,
noch wenig bekannt gewordenen Wahlunterſuchung geden-
ken, welche fur die Zukunft gewichtige Analogien darbieten
durfte. Gegen einen der rheiniſchen Deputirten der Städte
war nach ſeiner hierſelbſt ſchon erfolgten Ankunft noch
nachträglich von ſeiner Provinzial- Regierung Proteſt einge-
legt, indem er des Verdachts der Schmuggelei beſchuldigt
und daher als beſcholten zur Ausubung der ſtaändiſchen
Rechte untauglich ſei. Der Konig dekretirte darauf per
Kabinetsordre, daß ſeine Standesgenoſſen ſich zu einem
Pairsgericht konſtituiren und die Sache unterſuchen moch
ten. Die ſtädtiſchen Abgeordneten der Rheinprovinz traten
darauf zuſammen, erklärten den Deputirten fur nicht be
ſcholten und er ſitzt unangefochten in der ſtändiſchen Ver-
ſammlung.

Die mehrerwähnten Schleswig-Holſteiner haben geſtern
Berlin ſämmtlich verlaſſen, um in ihre Heimath zuruckzu-
kehren. Es befand ſich darunter auch der bis jetzt noch
nicht erwähnte Präſident der zweiten Kammer, Advokat
Beſeler aus Kiel, ein Mann von großer Begabung. Das
Jntereſſe an dieſen Männern blieb von Anfang an gleich
ſtark und entſprach der Theilnahme, welche ſie fur unſere
Verhältniſſe zeigten. Manch ernſtes Wort iſt mit ihnen
über deutſche Zuſtände geredet worden.

N. S. Morgen wird keine Sitzung ſtattfinden.

Vermiſchtes.
Von Berlin nach Paris fährt man jetzt bequem in

4 Tagen und ſchläft dabei ruhig eine Nacht in Köln. Ein
Berliner der ſeine Fahrt in dieſer Zeit gemacht hat, und
»Briefe aus Paris in der Spener'ſchen Zeitung mittheilt,
bemerkt: „Man pflegt in Deutſchland das Fremde immer
fur beſſer zu halten, wie das Einheimiſche. Daß dies we-
nigſtens bei den Eiſenbahnen nicht der Fall iſt, weder fur
Belgien noch fur Frankreich, habe ich nun erfahren. So-
gar die Wagen zweiter Klaſſe ſind ſo ſchlecht, ſo ohne Schutz
gegen Wind und Wetter (die mittleren Bänke haben nicht
einmal Ruckkehnen), daß man gezwungen iſt, in der erſten
Klaſſe zu fahren.

London. Jn dem von Handwerkern und Arbeitern
faſt ausſchließlich bewohnten Londoner Stadttheile St. Gi-
les iſt mit einem Aufwande von 6000 Pfd. St. eine Mu-
ſterherberge fur die arbeitenden Klaſſen erbaut worden.
Entſpricht ſie den davon gehegten Erwartungen, ſo ſollen
nach demſelben Plane noch mehrere aufgefuührt werden, deren
jede fur die Nacht 100 Arbeiter aufnehmen kann, und wo
fur ein Schlafgeld von 4 Pence Jeder eine geſonderte
Schlafſtelle und ein gutes Bett erhalten wird, und Alle
gemeinſam einen Saal, eine Kuche, Waſchzimmer und ſon-
ſtige Bequemlichkeiten benutzen können.



Bekanntmachungen.
Sechs Acker Hospitals-Wieſe in Beuch

litzer Aue ſollen
Donnerstag den 29. April d. J.

111 Uhr
auf dem Rathhauſe auf die ſechs Jahre
1847 bis 1852 verpachtet werden. Nach-
gebote werden nicht angenommen.

Halle, den 12. April 1847.
Der Magiſtrat.

Freiwillige Subhaſtation.
Die den Erben des Zimmermeiſter Jo-

hann Chriſtian Schmidt zu Deder-
ſtedt gehörigen in Dederſtedt und deſſen
Flur gelegenen Grundſtücke, beſtehend in
einem Wohnhauſe, mit Hofraum, Stal-
lung, Garten und ſonſtigem Zubehör,
ſo wie in einem Angerplane von 1 Mor-
gen 44 [DRuthen und einem Ackerplane
von 6 Morgen 64 Ruthen, abgeſchätzt
auf zuſammen 772 Thlr., ſollen
am 22. Mai 1847 Vormittags

Punkt 10 Uhr
im Kirchner'ſchen Gaſthofe zu Deder-
ſtedt in freiwilliger Subhaſtation verkauft
werden.

Schraplau, den 31. März 1847.
Adlig v. Waldenburg'ſches Patrimo-

nialgericht des Amts Hedersleben.
Bank.

Bekanntmachung.
Das ehemalige Poſtetabliſſement Carls-

feld, mit ungefähr 17 Morgen ſehr gu-
ten Feldes und 2 Acker zweiſchürigen Wie
ſen, von denen das Erſtere an der Berlin-
Halliſchen Chauſſee, in der Nähe der
Städte Brehna und Landsberg gelegen,
und jetzt als Gaſthof verpachtet iſt, werde
ich im Auftrage des Beſitzers

am 4. Mai d. J. Nachmittags
3 Uhr

in Carlsfeld ſelbſt an den Meiſtbieten-
den verkaufen. Die Bedingungen werden
im Termine bekannt gemacht werden.

Delitzſch, den 12. April 1847.
Der Juſtiz-Commiſſarius

Mulertt.
e !ZD -m J eLehrlings-Geſuch.

Für meine Apotheke, welche mit einer
Fabrik chemiſcher und pharmazeutiſcher Prä
parate rc. verbunden iſt, ſuche ich ſofort
oder zu Johannis einen Lehrling von
gebildeten Eltern und den nöthigen Vor-
kenntniſſen. Nähere Mittheilungen ertheile
ich auf portofreie Anfragen auch will Herr
Dr. Romershauſen zu Halle gefäl-
ligſt nähere Auskunft ertheilen.

Acken an der Elbe.
Der Apotheker Geiß.

in mein, bisher dem Sattlermeiſter Lange
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Ausverkauf.
Jch ſehe mich veranlaßt, mein gut aſſortirtes Schnitt und Modewaarenlager bin-

nen kurzer Zeit zu räumen, und werde ſämmtliche Artikel zu herabgeſetzten, jedoch fe
ſten Preiſen verkaufen. S. M. Friedländer am Markt.

Der Feuerſpritzen Fabrikant Friedrich Ackerguts-Verkauf.
Henneberg aus Arnſtadt beſucht auch Ein Erbrichtergut, erſt im Jahre 1839
die jetzige Leipziger Oſtermeſſe mit Feuer- ganz neu und maſſiv gebaut, in der Nähe
ſpritzen. von Torgau, in einer ſchönen und ange

Zugleich empfiehlt ſich derſelbe zu Be nehmen Lage, wozu etliche 20 Morgen gu-
ſtellungen auf Feuerſpritzen, Waſſerzubrin- tes Feld und Wieſen, ein großer Obſt-
gern Pumpen u. ſ. w. nach neueſter und und Gemüſegarten und bedeutendes Hü-
beſter Conſtruction legt Zeichnungen über tungsrecht in Königl. Waldung gehört, ſoll
dergleichen Maſchinen vor, arbeitet und nebſt Jnventarium ver änderungshalber für
liefert nach vorgelegten Zeichnungen, und den Preis von 1800 Thlr. mit 1000 Thlr.
verſpricht reelle und billige Bedienung. Anzahlung verkauft werden. Reelle Käufer

Jn Beſtellung gegebene neue Feuerſpri- haben ſich gefälligſt bei dem Kleiderhändler
tzen werden auf Verlangen binnen einem Koering, gr. Klausſtr. Nr. 898, zu mel
Monat geliefert, ſo wie auch alle ange den, woſelbſt das Nähere zu erfahren iſt.

nommen. rDa der Aufenthalt nur von zehn bis Ein unverheiratheter Hofemeiſter, wel-
zwölftägiger Dauer iſt, ſo werden geehrte cher gut ſäen kann, die Wagner- Arbeit
Aufträge bald erbeten. etwas verſteht, und überhaupt die beſten

Stand in Leipzig Roßplatz dem Chur Atteſte über ſeine Brauchbarkeit aufzuwei-

prinzen gegenüber. ſen hat, findet zu Johannis d. J. auf dem
e Rittergute Mittelhauſen bei AllſtädtGeſchäftsverlegung. ein Unterkommen. Die darauf reflektiren

Einem verehrten Publikum zeige ich hier den Perſonen müſſen ſich aber ſpäteſtens
mit ergebenſt an, daß ich mein Kleider- binnen 14 Tagen daſelbſt perſönlich mel-
magazin aus dem Hauſe des Herrn Tuch den. Kratzenſtein.
macher Hammer hier, vom 15. d. M. ab

er

Szugehörig geweſenen Hauſe Klausſt e Guts- Verkauf.
e e e vauſe, gr. au r. JaNr. 898, verlegt habe, und bitte das mir Das Anſpanngut Nr. 3 des Brand

e ä bisher geſchenkte Zutrauen auch hier in aſters zu Städten, 1 Stunde von
mein neues Lokal mit übergehen zu l Freiburg und eben ſo weit von Naumburg

t d aſſen und Köſen, ſoll, mit guten Wohn- und
auch nehme ich wie früher geneigte Auf Wirthſchafts Gebäuden, 120 Mgdb. Mor
träge und Beſtellungen als Herrenkleider- gen ſeparirtes Land (guter Raps und Wei-
macher an, und werde dieſelben auf das be Kare, u zenboden), circa 10 Morgen Holz, einemre und Reellſte auszuführen r groß, ſämmt

Kiiderkg liches Areal lehn-, zins- undDer Kleiderhändler H. K Du r rer Rhrsr et e 898 reng dienſtfrei, mit einer jährlichen
en e von nur 16 Thlr.T J vom Ganzen, ſämmtlichem Jnventa

Schaaf- Auction. rium, Vieh, Schiff und Geſchirr, aus
werd e e e freier Hand verkauft werden. Näheres iſt
180 Stück Schaaſbien. beſſeren uns r u yortolreie Anſtagen au erfahren.

zähnern, Erſtlingen, Jährlingen und Läm Hei der Kirche zu Döblitz ſollen eini
mern, in einzelnen Partieen iss Par von 10 bis e Herſtellungen zur Ausführung kommen
r r e gegen und dem Mindeſtfordernden übertragen wer-

t n t 1847 den. Dazu ſoll Freitag den 23. d. M. ein
öffentliches Ausgebot in meinem GeſchäftsLasr. immer ſtattfinden, wozu Unternehmungs-

Ein überflüſſiges brauchbares Spann- iuſtige früh 10 Uhr eingeladen werden.

pferd verkauft v. Laér in Polleben. Halle, den 17. April 1847.

e Der Bau- Jnſpector Schulze.—DZDZZAls Mauermeiſter empfiehlt ſich zu ger
ehrten Aufträgen

E. Erlecke, Strohhofſpitze Nr. 2143,
Einige Schock Kalbfelle ſind zu verkau

fen bei dem Fleiſchermeiſter Götze auf dem
früher in Holleben. Strohhofe in Halle.

Gebauerſche Buchdruckerei.
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